
Übernahme von 50% der Seminarkosten 
 
für erwerbslose KV-Mitglieder durch Fonds 
 
Gesuch für ein- oder mehrtägige Seminre/Abendseminare  
 

 
 
Seminar  
 
Name / Bezeichnung 

 

 
Datum der Durchführung 

 

 
Mitglied 

 

 
Name / Vorname 

 

 
Strasse / Nr. 

 

 
PLZ / Ort 

 

 
Tel. Mobil 

 

 
Tel. Privat 

 

 
E-Mail 

 

 
Geburtsdatum 

 

 
KV-Mitglied seit 

 

 
Sektion 

 

 
Erwerbslos seit 

 

 
Letzter Arbeitgeber 

 

 
Erforderliche Beilagen - letzte Abrechnung der Arbeitslosenkasse 
 - Ablehnung Gesuch um Kostenübernahme durch die Arbeitslosenversicherung 
 
Bedingungen 
Das Gesuch zur Kostenübernahme muss mit der Anmeldung bzw. spätestens vor der Rechnungsstellung eingehen. 
Die Mitgliedschaft ist im Zeitpunkt des Seminarbesuchs ungekündigt. Pro Kalenderjahr und Mitglied werden maximal 
CHF 500.– übernommen. Die Kostenübernahme setzt voraus, dass die Arbeitslosenversicherung den Antrag abge-
lehnt hat. Die Kostenübernahme ist auf Tagesseminare aus dem Programm Seminare des Kaufmännischen Verban-
des Luzern (ohne Angebote der Schule KV Luzern Berufsakademie) beschränkt. 
 

Die Richtigkeit der Angaben und das Einverständnis mit den vorerwähnten Bedingungen bestätigt 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift Mitglied 

 

 
Senden an: Kaufmännischer Verband Luzern, Frankenstrasse 4, 6003 Luzern  
Oder per E-Mail an: info@kvluzern.ch 
 
 
Antrag geprüft durch Kaufmännischer Verband Luzern 
 
 
Mitgliedschaft ist ungekündigt 

 

 
Mitgliederbeitrag ist bezahlt 

 

 
Datum / Unterschrift KV Luzern 

 

 


